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§ 65 PStG 2013 Anerkennung
ausländischer Entscheidungen

 PStG 2013 - Personenstandsgesetz 2013

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 04.01.2024

§ 65.

Treten in einem Verfahren Zweifel an der Anerkennungsfähigkeit einer ausländischen Entscheidung über die Auflösung

einer Ehe oder die Au2ösung einer eingetragenen Partnerschaft auf, so kann der Partei, die sich darauf beruft, die

Vorlage einer gerichtlichen Entscheidung über die Anerkennung (§§ 97 bis 100 AußStrG) aufgetragen werden.

In Kraft seit 01.11.2013 bis 31.12.9999

 2026 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at

file:///
https://www.jusline.at/gesetz/pstg_2013/paragraf/65
file:///

	§ 65 PStG 2013 Anerkennung ausländischer Entscheidungen
	PStG 2013 - Personenstandsgesetz 2013


